
 
 
 Stadt Oestrich-Winkel 
 im Rheingau 
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Eigentumswechsel 
 
 
 
 Absender  
Magistrat der Stadt Name, Vorname:     

Oestrich-Winkel Straße, Nr.:  

Paul-Gerhardt-Weg 1 PLZ, Ort:     

65375 Oestrich-Winkel Telefon:  

 E-Mail:  
 
 
Durch Vertrag des Notars:  

vom:  

Urkunden-Nr.:  
oder durch 
Testament / Erbschein Nr.  

vom:  
 
geht das Eigentum an dem Grundstück 
 
 
Grundstückslage, ggfs. Flur, Flurstück 
 
 
Kassenzeichen Grundsteuer und Abgaben 
 
von 
 
 
Veräußerer / bisheriger Besitzer ( Name, Anschrift) 
 
auf 
 
 
Erwerber / neuer Besitzer (Name, Anschrift 
 
über. 
 
Die tatsächliche Besitzübergabe erfolgte am  
 
Der Veräußerer beantragt von der Besitzübergabe an, spätestens ab Beginn des folgenden Rechnungsjahres 
von der Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben freigestellt zu werden, in Kenntnis der Rechtslage, 
dass er (bzw. seine Erben) bis zur Erteilung eines neuen Grundsteuermessbescheides durch das Finanzamt 
dem Grunde nach verpflichtet bleibt. 
Der Erwerber erklärt sich unwiderruflich bereit, die entsprechenden Zahlungsanforderungen anzuerkennen und 
Zahlung zu leisten, auch wenn diese für die Übergangszeit als vorläufig zu betrachten sind. 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift Veräußerer Unterschrift Erwerber 


